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Kein Kindergeld für längere Wartezeit vor dem Wehrdienst – 
aber andere Steuervorteile

Presseinformation

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs haben Eltern keinen Anspruch auf Kindergeld, deren Sohn nach einem Ausbildungsabschnitt mehr als vier Monate auf den Grundwehrdienst wartet (Beschluss vom 7.09.2005 Az. III B 30/05).

Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) weist jedoch darauf hin, dass die Eltern für diesen Zeitraum Unterhaltsleistungen für das Kind steuerlich geltend machen können. Lebt das Kind noch im Haushalt der Eltern, können ohne Kostennachweis monatlich bis zu 640 Euro berücksichtigt werden. Eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes mindern den Betrag, soweit diese mehr als 52 Euro pro Monat betragen.

Der Verband verweist in diesem Zusammenhang auf den umfangreichen Beratungsservice der rund 900 Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Weitere Informationen darüber und zur Beratungsbefugnis erhalten Interessierte auf der Homepage des NVL unter http://www.nvl.de. Die Anschriften der zahlreichen Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des NVL können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchiert werden.
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